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Einleitung

I. Hintergrund der Untersuchung

Den Beruf des Wirtschaftsprüfers1 gibt es seit mittlerweile fast 90 Jahren. Im
Rahmen der Aktienrechtsreform von 1931 wurde die obligatorische Abschluss-
prüfung für Aktiengesellschaften und die Kommanditgesellschaft auf Aktien
eingeführt und die Prüfung als Vorbehaltsaufgabe den Wirtschaftsprüfern (bzw.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften2) zugewiesen.3 Das Erfordernis eines solchen
unabhängigen Berufsstandes ergab sich als Folge zahlreicher spektakulärer Unter-
nehmenszusammenbrüche4 aufgrund der Weltwirtschaftskrise.5 Es war mehrfach
deutlich geworden, dass Aufsichtsräte ihre eigentliche Aufgabe, die Geschäftslei-
tung zu überwachen, nicht angemessen umsetzen konnten.6 Der Wirtschaftsprüfer
sollte Bindeglied zwischen Innenwelt undAußenwelt desUnternehmens sein und für
Vertrauen in beide Richtungen sorgen.7 Das Berufsbild wurde von Beginn an durch
Unabhängigkeit, Neutralität und besondere Sachkompetenz geprägt.8 Die Einfüh-
rung der gesetzlichen Abschlussprüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer in
Deutschland galt bald international als vorbildlich. Der Wirtschaftsprüferstand ge-
wann an Ansehen und Vertrauen in der Öffentlichkeit und erreichte unter bemer-
kenswerten berufsrechtlichen Anstrengungen einen hohen Grad an Professionali-
sierung.9

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Berufs- und Personenbezeichnungen und
personenbezogenen Hauptwörtern in dieser Arbeit die männliche Form verwendet. Entspre-
chende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die
verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung, sondern hat lediglich redaktionelle Gründe.

2 Die Arbeit verwendet grundsätzlich den Begriff „Wirtschaftsprüfer“. Die Ausführungen
gelten ebenfalls für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

3 IDW, 75 JahreWirtschaftsprüfer im IDW (Rückblicke), S. 8;Hopt, WPg 1986, 461 (461).
4 Z.B. des Versicherungskonzerns Frankfurter Allgemeine Versicherungs AG (FAVAG)

oder des Textilkonzerns Norddeutsche Wollkämmerei & Kammgarnspinnerei (Nordwolle),
IDW, 75 Jahre Wirtschaftsprüfer im IDW (Rückblicke), S. 8.

5 Diese hatte ihren Ursprung in den USA am 25. Oktober 1929 (sog. „Black Friday“).
6 IDW, 75 Jahre Wirtschaftsprüfer im IDW (Rückblicke), S. 9; Schattka, Die Europäisie-

rung der Abschlussprüferhaftung, S. 11; Brandner, JZ 1985, 757 (757); Busse von Colbe, in:
Sandrock/Jäger (Hrsg.), Internationale Unternehmenskontrolle und Unternehmenskultur, 37
(39), „Weder Aufsicht noch Rat“.

7 Zitat Ludwig Georg Braun, in: IDW, 75 Jahre Wirtschaftsprüfer im IDW (Ausblicke),
S. 23; Mattheus, in: Hommelhoff/Hopt/Werder, Handbuch Corporate Governance, S. 575.

8 Zitat Wolfgang Spindler, in: IDW, 75 Jahre Wirtschaftsprüfer im IDW (Ausblicke), S. 15.
9 Hopt, WPg 1986, 461 (461).



Doch trotz der Einführung der gesetzlichen Abschlussprüfung und der Schaffung
des neuen Berufsstands der Wirtschaftsprüfer wurden wiederholt Bilanzskandale
von heftigem Ausmaß bekannt. Beispielhaft kann hierfür auf die Bilanzskandale um
die Co op AG, Balsam AG/Procedo Gesellschaft für Exportfactoring D. Klindworth
mbH, Bremer Vulkan Verbund AG oder die MLPAG verwiesen werden.10 Nationale
Aufmerksamkeit erlangte insbesondere der Skandal um die FlowTex Technologie
GmbH & Co. KG im Jahre 2000.11 Zweck des Unternehmens war der Vertrieb von
sog. Horizontalbohrmaschinen. Durch die Erschaffung eines „klassischen Schnee-
ballsystems“ aus Kauf- und Leasingverträgen wurde nach außen der Eindruck eines
florierenden und expandierenden Unternehmens erweckt.12 Tatsächlich handelte es
sich jedoch bei 91,7% der Geräte de facto um fingierte Sale-and-lease-back-Ver-
träge; die „aktenkundigen“ High Tech-Anlagen existierten überhaupt nicht.13 Die
Wirtschaftsprüfer hatten in den zurückliegenden Jahren uneingeschränkte Testate
erteilt. Zur eigenen Entlastung beriefen sie sich darauf, sie seien „Wirtschaftsprüfer,
keine Kriminalbeamte“.14

Auch in den letzten Jahren sehen sich deutsche Gerichte häufig mit Haftungs-
klagen in Millionenhöhe gegen Wirtschaftsprüfer konfrontiert.15 Wirtschaftsprüfer
drohen nun auch in den Strudel des Cum-Ex-Skandals um Steuertricksereien mit
Milliardenschaden für den Fiskus zu geraten.16 Jahrelang hatten sich Investoren
durch das schnelle Kaufen und Verkaufen von Aktien vom Finanzamt mehrfach die
Kapitalertragssteuer erstatten lassen, die sie teilweise gar nicht gezahlt hatten. Die
unter dem Stichwort „Cum-Ex“ bekannte Masche gilt als „größter Steuerraub Eu-
ropas“.17 An diesen Geschäften waren zahlreiche Banken beteiligt, für welche
wiederum mehrere große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Gutachten erstellten,

10 Ausführliche Informationen zu den Fällen finden sich bei Peemöller/Krehl/Hofmann,
Bilanzskandale, Delikte und Gegenmaßnahmen, S. 73, 80, 82, 101.

11 Der Fall FlowTexwurde sogar 2019 in einer Produktion des SWR fürDas Erste unter dem
Titel „Big Manni“ verfilmt.

12 Peemöller/Krehl/Hofmann, Bilanzskandale, Delikte und Gegenmaßnahmen, S. 85.
13 Von 3.411 Anlagen existierten lediglich 281 – 3.130 waren fingiert, Peemöller/Krehl/

Hofmann, Bilanzskandale, Delikte und Gegenmaßnahmen, S. 85.
14 Peemöller/Krehl/Hofmann, Bilanzskandale, Delikte und Gegenmaßnahmen, S. 86.
15 OLG Düsseldorf Urt. v. 20.1. 2015 – I-23 U 100/09, BeckRS 2015, 9375, Streitwert:

2.135.726,95 Euro; OLGKöln Urt. v. 29.10.2015 – 7 U 30/15, BeckRS 2016, 6014, Streitwert:
1.492.972,29 Euro; OLG Frankfurt a.M. Urt. v. 14.8. 2014 – 6 U 114/08, BeckRS 2014,
1190919, beantragter Schadensersatz: 7.968.560,17 Euro; OLG Saarbrücken Urt. v. 18.7.2013
– 4 U 278/11–88, BeckRS 2013, 13253, Streitwert: 1.000.000,00 Euro; LG Düsseldorf Urt. v.
20.12.2017 – 13 O 481/14, BeckRS 2017, 140930, Streitwert: 12.448.868,46 Euro; LG
Hamburg Urt. v. 12.6.2013 – 309 O 425/08, BeckRS 2013, 10766, Gesamtschaden:
33.389.915,80 Euro.

16 A. Müller, Prüfer geraten in Sog des Cum-Ex-Skandals, Stuttgarter Zeitung, 11.02.2020,
S. 9.

17 Munzinger/Obermaier/Obermayer u.a., Vier gewinnt, Süddeutsche Zeitung, 23.02.
2019, S. 13 (15).

Einleitung18

http://www.duncker-humblot.de


die Cum-Ex-Geschäfte als unproblematisch einstuften.18 Auch bei der Prüfung der
Konzernabschlüsse dieser Banken, hatten die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
offenbar nichts zu beanstanden.19 In diesem Zusammenhang wurde Ende 2019Klage
beim Landgericht Stuttgart gegen eine dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf
Schadensersatz in Höhe von etwa 95 Mio. Euro vom Insolvenzverwalter der
Maple Bank eingereicht. Gestützt wird die Klage auf den Vorwurf, die Wirt-
schaftsprüfer hätten das Institut falsch zu den Cum-Ex-Geschäften um Steuerer-
stattungen für Aktien beraten und zudem Jahresabschlüsse fehlerhaft testiert. Zu-
gleich soll festgestellt werden, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „sämtliche
weitere Schäden“ durch die umstrittenen Aktiengeschäfte zu ersetzen hat.20 Wie das
Landgericht den Fall entscheiden wird, bleibt abzuwarten – es ist jedoch durchaus
wahrscheinlich, dass sich auch im Zusammenhang mit dem Cum-Ex-Skandal
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vermehrt mit solchen
Verfahren konfrontiert sehen werden.

Im Frühsommer 2020 hat ein weiterer Skandal um die Wirecard AG weltweit
große mediale Aufmerksamkeit erlangt. Das Unternehmen war seit September 2018
als eines der 30 größten Unternehmen Deutschlands im Deutschen Aktienindex
gelistet. Ende Juni 2020 meldete die Wirecard AG als erstes DAX-Unternehmen in
der Geschichte der Bundesrepublik Insolvenz an.21 Aufgrund „unberechtigter
Bankbestätigungen“ hatten die Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk für das
Geschäftsjahr 2019 verweigert.22 Am 22. Juni 2020 gab die Wirecard AG durch Ad-
hoc-Mitteilung bekannt, dass Guthaben in Höhe von über 1,9 Mrd. Euro auf Treu-
handkonten „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen“.23 Der Akti-
enkurs brach daraufhin massiv ein.24 Der Verdacht der „Bilanzmanipulation im

18 Munzinger/Obermaier/Obermayer u.a., Vier gewinnt, Süddeutsche Zeitung, 23.02.
2019, S. 13 (15).

19 Munzinger/Obermaier/Obermayer u.a., Vier gewinnt, Süddeutsche Zeitung, 23.02.
2019, S. 13 (15).

20 A. Müller, Prüfer geraten in Sog des Cum-Ex-Skandals, Stuttgarter Zeitung, 11.02.2020,
S. 9.

21 boerse.ARD.de, Deutsche Börse will Regelwerk ändern: Fliegt Wirecard doch schneller
aus dem Dax?, (29.06.2020) https://boerse.ard.de/aktien/fliegt-wirecard-doch-schneller-aus-
dem-dax100.html; das Amtsgericht München hat mit Beschluss vom 25.08.2020 das Insol-
venzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG sowie sechs weiterer deutscher Wirecard-
Gesellschaften eröffnet, Amtsgericht München, Pressemitteilung 38/25.08.2020.

22 Stellungnahme des Vorstands vom 18.06.2020, abrufbar unter https://www.wirecard.
com/de/transparenz.

23 Stellungnahme des Vorstands vom 22.06.2020, abrufbar unter https://ir.wirecard.de/web
sites/wirecard/German/5110/nachrichtendetail.html?newsID=1985595&fromID=5000.

24 So brach der Kurs von 104,50 Euro am 17.06.2020 auf 14,44 Euro am 22.06.2020 auf
schließlich nur noch 1,28 Euro am 26.06.2020 ein, boerse.ARD.de, Aktienkurs Wirecard AG
Inhaber-Aktien ohne Nennwert, (Stand: 05.12.2020) https://kurse.boerse.ard.de/ard/kurse_ein
zelkurs_uebersicht.htn?i=109034.
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